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Hinweise 

Anlässlich der öffentlichen Bekanntma-
chung wurde mitgeteilt, dass die Akten 
spätestens ab 2. November 2023 in der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden 
können. In diesem Rahmen wurde eben-
falls mitgeteilt, dass der beleuchtende Be-
richt zu den Traktanden spätestens ab 15. 
November 2023 im Internet unter 
www.rheinau.ch abrufbar ist.  

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemein-
degesetzes (GG) sind spätestens zehn Ar-
beitstage vor der Gemeindeversammlung 
schriftlich dem Gemeinderat einzureichen. 

 
 

Durchführung / Verfahrensart 

Ein Viertel der anwesenden Stimmberech-
tigten kann eine geheime Abstimmung 
verlangen (§ 25 GG). 

 

Protokollauflage und Rechtsmittel 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
liegt spätestens ab 15. Dezember 2023 in 
der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversamm-
lung kann, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen 

 wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte Rekurs in 
Stimmrechtssachen innert 5 Tagen 

 und im Übrigen Rekurs innert 30 Ta-
gen 

erhoben werden. Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, 
soweit möglich, beizulegen. 

 

Information durch den Gemeinderat 

und die Primarschulpflege 

Im Anschluss an die Gemeindeversamm-
lung informiert der Gemeinderat sowie die 
Primarschulpflege über aktuelle Themen. 
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Traktandenliste 

 

 

1. Genehmigung Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 222‘265 

2. Genehmigung Festlegung des Steuerfusses von 96 % 

3. Genehmigung des Beitrags (à fonds perdu) im Umfang von CHF 300'000 aus dem 
Walter Oneta-Fonds zugunsten der Genossenschaft Aquarina 

4. Beantwortung von Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 
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1. Genehmigung Budget 2024 und 2. Festlegung Steuerfuss auf 96% 

 

Referentin: Dilek Rubli 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 

1) Genehmigung Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss  

von CHF 222‘265 

2) Festlegung Steuerfuss auf 96% 

 

Sachlage 

In den Rechnungsperioden 2020 - 2022 konnte die Gemeinde Rheinau in der Jahresrech-
nung folgende Ertragsüberschüsse verzeichnen: 

 

2020 CHF 813'502.10 

2021 CHF 1’098’123.32 

2022 CHF 814’621.50 

 

Über diese Zeitspanne beträgt der Ertragsüberschuss total CHF 2'726'246.92. 

 

Erwägungen 

Der gesamte Ertragsüberschuss der Jahre 2020 - 2022 betrug insgesamt über 2.7 Millionen 
Franken. Für das laufende Rechnungsjahr 2023 wird mit einem moderaten Aufwandüber-
schuss von rund CHF 257‘000 gerechnet. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan weist die 
Rechnung über die achtjährige Betrachtungsspanne (2020 - 2027) einen positiven Saldo 
aus. 

Mit einer Steuerfussbasis von 96 % (Vorjahr 98 %) schliesst das Budget 2024 mit einem 
Aufwandüberschuss von CHF 222'265.32 ab. Die Ertragsüberschüsse aus den Rechnungs-
jahren 2020 - 2022 vermögen ein Defizit gut abzufedern. Darüber hinaus bieten sie den 
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notwendigen Spielraum, dass mittelfristig mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet werden 
kann. So verfügt die Gemeinde Rheinau sowohl über einen mittelfristigen Rechnungsaus-
gleich als auch einen konstanten Steuerfuss. 

Zusammen mit dem von der Sekundarschule Kreis Marthalen beanspruchten Steuerfuss von 
wie bisher 18 % ergibt sich ein Gesamtsteuerfuss von 114 % (Vorjahr 116 %). 

 

Stellungnahme der RPK betreffend Budget 2024 und Steuerfuss 2024 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde 
Rheinau geprüft und stellt fest, dass dieses finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und 
finanziell angemessen ist. Sie beantragt, Budget und Steuerfuss zuzustimmen. 

 

 

Anhang: Budget 2024 

Hinweis: Das Budget 2024 und der Finanz- und Aufgabenplan sind abrufbar unter 

http://www.rheinau.ch/de/politik/finanzen/ 
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3. Hallen- und Freibad Aquarina: Investitionsbeteiligung zur Erneuerung der 

Haus- und Badewassertechnik 

 

Referent: Adrian Zwahlen 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 

Genehmigung des Investitionsbeitrags (à fonds perdu) im Umfang von 

CHF 300'000 aus dem Walter Oneta-Fonds zugunsten der Genossenschaft 

Aquarina 

 

Sachlage 

Das Hallen- und Freibad in Rheinau ist seit dem Jahr 1975 in Betrieb und wurde im Jahr 
1993 renoviert. Die Investitionskosten und der Betrieb waren nur möglich, da aufgrund des 
damaligen Finanzausgleichsgesetzes des Kantons Zürich hohe Beträge zugesichert waren. 
Das Finanzausgleichsgesetz wurde jedoch revidiert und die Gemeinde Rheinau hätte in der 
Folge die Finanzierung selbst tragen müssen, wozu sie nicht in der Lage war. Der damalige 
Gemeinderat sah somit nur noch die Möglichkeit, das Hallen- und Freibad abzubrechen. 

Nach einer sehr breit abgestützten Rettungsaktion durch die Bevölkerung der Gemeinde 
Rheinau und der Nachbargemeinden konnte die Anlage von der im Jahr 2013 gegründeten 
Genossenschaft Aquarina im Baurecht übernommen werden. 

Die Gemeinde Rheinau hat an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 be-
schlossen, den bestehenden Baurechtsvertrag mit der Genossenschaft Aquarina bis zum 31. 
Mai 2025 zu verlängern. Ebenso wurde an der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 
2016 beschlossen, die Genossenschaft jährlich mit einem Betriebsbeitrag von CHF 42'000 
zu unterstützen. Drei Jahre später, d.h. an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2019, 
wurde der Betriebsbeitrag um CHF 20'000 erhöht. Die Gemeinde Rheinau leistet somit ei-
nen jährlichen Betriebsbeitrag von insgesamt CHF 62'000 an das Hallen- und Freibad 
Aquarina. Hinzu kommt ein jährlicher Betrag von CHF 11'190 für die Miete von Wasserflä-
che für den Schwimmunterricht der Primarschule. 

Der Betrieb war selbstverständlich nur möglich dank der finanziellen Unterstützung durch 
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weitere Gemeinden der Region. Aktuell leisten – zusätzlich zur Miete von Wasserfläche für 
den Schwimmunterricht – neben der Gemeinde Rheinau noch 14 Gemeinden jährliche Be-
triebsbeiträge an das Hallenbad. Dies ergibt einen jährlichen Betriebsbeitrag von ca. CHF 
190’000. 

Soll das Hallen- und Freibad auch über das Jahr 2025 hinaus weiter betrieben werden, d.h. 
soll der Baurechtsvertrag erneuert werden, sind zahlreiche bauliche Anpassungen notwen-
dig. Dabei geht es in erster Linie um die Erneuerung der Haus- und Badewassertechnik. 
Diese Sanierungen lassen sich mit den jährlichen Betriebsbeiträgen von Rheinau und den 
anderen Gemeinden, welche die Genossenschaft Aquarina unterstützen, nicht realisieren. 
Die Genossenschaft Aquarina hat deshalb mit den kantonalen Stellen Kontakt aufgenom-
men und erhält nun aus dem Sportfonds und aus dem Gemeinnützigen Fonds des Kantons 
Zürich insgesamt CHF 600'000. Die aus den beiden kantonalen Fonds zugesicherten Be-
träge sind jedoch nicht ausreichend für die dringend erforderlichen Massnahmen. Kurzfristig 
werden weitere CHF 300'000 benötigt. Die Gemeinde Rheinau verfügt mit dem Walter O-
neta-Fonds über finanzielle Mittel, welche für eine Investition in dieser Grössenordnung bei-
gezogen werden können. 

 

Erwägungen 

Im vergangenen Jahr trat der Gemeinderat Rheinau mit sämtlichen Bezirksgemeinden in 
Kontakt, mit dem Ziel, dass die Bezirksgemeinden nicht bloss jährliche Zusagen zur Zahlung 
von Gemeindebeiträgen machen, sondern dass diese Zusagen für die Geltungsdauer von 10 
Jahren gelten. Die überwiegende Mehrheit der Bezirksgemeinden haben diese Zusagen zwi-
schenzeitlich gemacht. Die jeweiligen Gemeinderatsbeschlüsse liegen vor. 

So sind für die kommenden 10 Jahre jährliche Betriebsbeiträge von rund CHF 234'000 gesi-
chert (inkl. Beitrag der Gemeinde Rheinau von CHF 62'000 pro Jahr). Die Zusagen der Be-
zirksgemeinden sind jedoch mit der Bedingung verbunden, dass sich die Gemeinde Rheinau 
im Umfang von CHF 300'000 an den dringend notwendigen Investitionskosten von insge-
samt CHF 900'000 beteiligt. 

Die Ausschüttung von CHF 300’000 soll aus dem Oneta-Fonds erfolgen. Der Oneta-Fonds 
dient unter anderem der Unterstützung von Organisationen und Projekten, die zur Ge-
meinde Rheinau einen Bezug haben. Der Oneta-Fonds ist ein Sondervermögen, welches 
vom Vermögen der Gemeinde getrennt ist. Eine Ausschüttung aus dem Oneta-Fonds hat 
keine Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Nach dieser Ausschüttung beträgt das 
Fonds-Vermögen CHF 1'052'118. Die Genossenschaft Aquarina hat einen Business-Plan 
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eingereicht. Demnach wird zwar auch künftig ein kleines Defizit ausgewiesen. Dies ist da-
rauf zurückzuführen, dass nicht sämtliche Bezirksgemeinden Zusagen zur Zahlung von Ge-
meindebeiträgen gemacht haben. Ebenfalls fehlen zurzeit noch Beiträge aus der deutschen 
Nachbarschaft. Gemäss Auskunft von Aquarina werden verschiedene Optionen geprüft, da-
mit dieses Defizit aufgefangen werden kann. 

Abschliessend ist festzuhalten, dass es sehr zu begrüssen ist, dass sich viele Gemeinden an 
der Finanzierung des Defizits der Genossenschaft Aquarina beteiligen. Die Sportanlage 
dient zahlreichen Schulen des Bezirks zur Durchführung des Schwimmunterrichts und wird 
auch sonst von vielen Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks benutzt. Sodann ist das 
Hallen- und Freibad nicht nur ein Ort zum Schwimmen. Es dient beispielsweise auch ganz 
generell als Treffpunkt für Familien und ist somit ein wichtiger Begegnungsort für die Re-
gion. Selbstverständlich erbringt die Genossenschaft mit dem Betrieb des Hallen- und Frei-
bades auch einen wichtigen Beitrag für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 
Rheinau, weshalb es sich rechtfertigt, dass die Gemeinde Rheinau einen höheren Beitrag 
leistet als die umliegenden Gemeinden. Es wird im Übrigen der Genossenschaft, auch von 
Seiten des Kantons, ein sehr sorgfältiger Umgang mit den finanziellen Mitteln attestiert. 

Neben der Leistung von jährlichen Beiträgen an die Genossenschaft ist es unumgänglich, 
auch in die Infrastruktur zu investieren. Dies kann kaum den umliegenden Gemeinden auf-
erlegt werden. Sollte von der Gemeindeversammlung der Betrag von CHF 300'000 zur Fi-
nanzierung der Investitionskosten nicht gutgeheissen werden, so muss davon ausgegangen 
werden, dass die Bezirksgemeinden die zugesprochenen Betriebsbeiträge zurückziehen. 
Diesfalls fehlen die benötigten Mittel zur Fortführung des Betriebs. Dies hätte zur Folge, 
dass die Genossenschaft Aquarina den Betrieb einstellen müsste, was nicht nur für die Re-
gion, sondern insbesondere auch für die Gemeinde Rheinau ein grosser Verlust wäre. 

 

Stellungnahme der RPK 

Die Rechnungsprüfungskommission anerkennt die regionale Bedeutung des Bades, sowie 
dass dieses zur Attraktivität der Gemeinde Rheinau beiträgt. Ein Beitrag zur Sicherstellung 
des weiteren Betriebes ist für sie daher gerechtfertigt. Die Verwendung entspricht dem 
Zweck des Oneta-Fonds. 

Die Rechnungsprüfungskommission ist zudem erfreut, dass die umliegenden Gemeinden für 
ein langfristiges Engagement gewonnen werden konnten. Die RPK ist der Meinung, dass 
der beantragte Investitionsbeitrag der Gemeinde Rheinau angemessen ist und hilft, um die-
ses Engagement nicht zu gefährden. 
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Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, dem Investiti-
onsbeitrag (à fonds perdu) im Umfang von CHF 300'000 aus dem Walter Oneta-Fonds zu-
gunsten der Genossenschaft Aquarina zuzustimmen. 

 



Anhang: Budget 2024 

 



 

 





 





 


